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LOKALE ÖKONOMIE 

Wer informiert 
 

Antragsunterlagen und Beratung  
gibt es bei folgenden Einrichtungen 
 
Servicestelle Lokale Ökonomie (LÖ) 
Elke Hombergs-Roßkopf  
Westring 73, 34127 Kassel 
Tel.: 0561/8 61 64 71; Fax: 0561/9 83 50-20 
E-mail: oekonomie@schlachthof-kassel.de  
 
Industrie - und Handelskammer Kassel (IHK) 
Carsten Heustock 
Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel 
Tel.: 0561/7891-227; Fax: 0561/7891-475 
E-mail: heustock@kassel.ihk.de 
 
RKW Hessen GmbH 
Leiter Büro Kassel Thomas Fabich 
Ludwig-Erhard-Straße 4, 34131 Stadt Kassel 
Tel.: 0561/93 09 99-2; Fax: 0561/93 09 99-9 
E-mail: t.fabich@rkw-hessen.de 
 
Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH (WFG) 
Frank Eckert 
Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel 
Tel.: 0561/70 73 35-0; Fax: 0561/70 73 35-9 
E-mail: f.eckert@wfg-kassel.de 
 
Handwerkskammer Kassel (HWK) 
Günther Simon und Peter Rudolph 
Scheidemannplatz 2, 34117 Kassel 
Tel.: 0561/7888-154; Fax: 0561/7888-172 
E-mail: betriebsberatung@hwk-kassel.de 
 
Arbeitsförderung Kassel GmbH (AFK) 
Burkhard Walter 
Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel 
Tel.: 2885-285; Fax: 2885-219100 
E-mail: burkhard.walter@arge-sgb2.de 
 
 

Europäische Fonds für regionale Entwicklung - EFRE
 

Im Rahmen des Operationellen Programms für die Förde-
rung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung in Hessen wird aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung das kommunale Programm „Loka-
le Ökonomie“ gefördert.  
Für den Zeitraum von 2009 bis 2013 wurden Teilbereiche 
der Stadt Kassel in die Förderung aufgenommen. 
 
 

 
Fristen 
 

Programmstart Herbst 2009 
Letzter Antragstermin 30.11.2013 
 
 
 
 
 

Projektträger und Gesamtkoordination 
 
Stadt Kassel 
Stadtplanung und Bauaufsicht 
 

Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel 
Fax: 0561 / 787-6115 
Petra Schütz-Iller 
Tel.: 0561/787-6158 
eMail: petra.schuetz-iller@stadt-kassel.de 
 
 
 
 
Finanzierung 
 
Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
Land Hessen und Stadt Kassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internetseite mit Antragsunterlagen 
www.lokale-oekonomie-kassel.de  
 
 

 Europäische Fonds für regionale Entwicklung - EFRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale Ökonomie 
 

Eine funktionierende lokale Ökonomie spielt neben sozi-
alen und baulichen Maßnahmen eine entscheidende 
Rolle bei der Revitalisierung von Stadtquartieren. Über 
die Förderung von Unternehmen werden zum einen Ar-
beits- und Ausbildungsplätze erhalten bzw. neu geschaf-
fen. Zum anderen tragen die Unternehmen entschei-
dend zu einer Belebung der Stadtquartiere bei und wir-
ken damit einem städtebaulichen und sozialen Verfall 
entgegen. 
 
 
Wer wird gefördert 
 

Das Programm gilt für kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie Existenzgründer. 
 
 
Wo wird gefördert 
 

Der Förderbereich umfasst Teilbereiche der Stadterneu-
erungsgebiete Nord Holland, Wesertor, Rothenditmold, 
Bettenhausen, Mitte, Unterneustadt, Oberzwehren und 
Vorderer Westen. Der Betrieb muss im Programmgebiet
angesiedelt sein. 
 
 
 
 

Was wird gefördert 
 

• Investitionen in die Standortsicherung/-erweiterung im 
Programmgebiet 

• Verlagerung eines Unternehmens in das Programmge-
biet 

• Neuansiedlung von Unternehmen 

• Existenzgründungen 

• neue, innovative Ausbildungsplätze 

• Anpassung von Immobilien an die eigene Produktions- 
und Fertigungstechnologie 

• Aufbereitung von brach liegenden Flächen und Gebäu-
den zur Verfügbarmachung von Ansiedlungspotenzia-
len 

• Einführung neuer Produktionstechniken und neuer Um-
welt- und Energietechniken 

• Erwerb von bebauten Grundstücken (stillgelegte oder 
von einer Stilllegung bedrohte Betriebsstätten) 

• Markteintrittsaufwendungen (z.B. Internetauftritt, Mar-
keting, Werbung) 

 
 
Nicht gefördert werden 
 

• Energie- und Wasserversorgung 

• großflächiger Einzelhandel und überregional tätige Ein-
zelhandels und Fachfilialketten 

• wirtschaftsberatende Unternehmen 
 

• Unternehmen des Bauhauptgewerbes 

• Unternehmen der Wohnungswirtschaft, der Land- und 
Forstwirtschaft, der Fischerei und des Verkehrs 

• Immobilienunternehmen 

• Versicherungen 

• Kreditinstitute 

• Ärzte (Ausnahme: Existenzgründungen und Tierärzte) 

• Vergnügungsstätten / Sexshops 

• Stiftungen und Vereine 

• anderweitig zuschussfähige Investitionen 
 
 

Wie hoch sind die Zuschüsse 
 

Maximalförderung pro Unternehmen   200.000 € 

Mindestinvestitionssumme         5.000 € 

Max. Förderquote bei Existenzgründung            30% 

Max Förderquote bei Bestandssicherung 
und -erweiterung               20% 

Max. Förderquote besonderer Branchen 
(z.B. Kulturwirtschaft, innovative Betriebe) bis zu     50% 

Max. Förderquote bei Stärkung der Stadtent- 
wicklung (ausgewählte Gewerbeflächen, Ge- 
bäudekomplexe, Teile von Straßenzügen mit 
viel Leerstand) bis zu              50% 

Zuschuss für zusätzliche, innovative Aus- 
bildungsplätze bis zu          7.500 € 


